
 

 

 

  

Schriftliche Anfrage betreffend Schulharmonisierung und Fremdsprachenunterricht 14.5417.01 
 

Situation auf Bundesebene: 

Die Bundesverfassung verpflichtet die Kantone zur Harmonisierung der Bildungsziele der obligatorischen Schule, 
was auch den Fremdsprachenunterricht betrifft. Schaffen die Kantone die Harmonisierung nicht, dann kommt 
gemäss Verfassung eine subsidiäre Kompetenz des Bundes zum Tragen. 

Eltern, Lehrer und Politiker streiten sich nun schweizweit über den Fremdsprachenunterricht. Der Kompromiss 
der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK), wonach in der 3. und der 5. Primarklasse je eine 
Fremdsprache eingeführt wird, ist umstritten. In verschiedenen Kantonsparlamenten sind Vorstösse hängig, um 
die zweite Fremdsprache aus der Primarschule zu verbannen. In Graubünden und Nidwalden sind gar 
Volksinitiativen zustande gekommen, die verlangen, dass nur noch eine Fremdsprache obligatorisch ist. 

Gelingt es der EDK bis zum Sommer 2015 nicht, sich in der Angelegenheit zu einigen, so droht die Einmischung 
des Bundes, die Sprachenfrage wird dann auf Bundesebene gelöst. In der eidgenössichen Bildungskommission 
(WBK) ist der Fremdsprachenunterricht nun auch ein Thema, ob sich die WBK zu einem gemeinsamen Vorstoss 
durchringen kann, ist aber offen. 

Situation auf Kantonsebene: 

Im Jahre 2006 beschlossen die Kantone BS, BL, BE, FR, SO und VS den Fremdsprachenunterricht nach 
Vorgaben der EDK zu koordinieren. Die Kantone der deutsch-französischen Sprachgrenze haben die 
Nachbarsprache Französisch als Einstiegssprache in der 3. Klasse gewählt, der Englischunterreicht folgt dann in 
der 5. Klasse. Die neuen Lehr- und Lernmaterialien im Französisch heissen Mille feuilles. Sie setzen den neuen 
Fremdsprachen-Lehrplan des Projekts Passepartout um. Im bisherigen Französischunterricht stand die 
Zielorientierung im Zentrum der Beurteilung. Neu ist mit dem Passepartout-Lehrplan die Kompetenzorientierung 
in den Vordergrund gerückt. Die Lehrer müssen also künftig nicht die Leistungen sondern vor allem die 
Lernprozesse der Kinder beurteilen. Im Vordergrund steht also der Weg, den ein Kind macht, um ein Lernziel zu 
erreichen und nicht unbedingt das Ziel selber. So steht auch in der Informationsbrochure für Eltern: "Vermeiden 
Sie es, die Texte Ihres Kindes nachzukorrigieren; lassen Sie die Fehler stehen, welche die Lehrerin oder der 
Lehrer akzeptiert hat. Haben Sie Vertrauen in die Tatsache, dass Fehler das spätere Erlernen der richtigen Form 
in keiner Weise beeinträchtigen."  

Bei dieser Ausgangslage stellen sich für mich die folgenden Fragen:  

Frage 1.  
Passepartout wurde als Projekt gestartet und hatte eine Laufzeit bis Juli 2014. Nun wird die Verlängerung des 
Projekts um ganze 4 Jahre verlangt, ohne Bilanz über die vergangenen vier Jahre zu ziehen. In diesem Projekt 
geht es schliesslich nicht nur um den Beginn des Fremdsprachenunterricht in der 3. und 5. Klasse sondern vor 
allem auch um ein neues Lern- und Lehrkonzept. Im Bericht des RR wird kein Wort darüber verloren, wie Kinder, 
Eltern und Lehrpersonen das Projekt beurteilen. Im Bericht heisst es lediglich, dass die Jahre 2016 bis 2018 dazu 
dienen sollen, die Umsetzungsphase des Projekts in allen Regelklassen der obligatorischen Schulzeit ab der 3. 
Primarklasse abzuschliessen und die Überführung der neuen Fremdsprachendidaktik auf die Sekundarstufe II 
sicherzustellen.  

a) Wieso möchte der RR das Projekt Passepartout für 4 Jahre verlängern, wenn es sein könnte, dass der 
Bund von seiner subsidiären Kompetenz, die Harmonisierung zu erzwingen, Gebrauch machen könnte 
und wir somit noch nicht definitiv wissen, ob in weiterer Zukunft Französisch oder Englisch die erste 
Fremdsprache sein wird?  

b) Nimmt der RR wahr, dass ein grosser Teil der Schüler, der Lehrpersonen und Eltern grosse Zweifel hat, 
dass das neue Lehr- und Lernkonzept sowie der frühe Fremdsprachenunterricht Sinn macht, resp. Erfolg 
verspricht? 

c) Wieso geht der RR in seinem Bericht betreffend die Verlängerung des Projekts in keiner Weise auf die 
Rückmeldungen von Kindern, Lehrpersonen und Eltern ein, um aus den wertvollen Erfahrungen Bilanz 
und allenfalls Konsequenzen zu ziehen?  

Wird Passepartout weitergeführt und implementiert, so sind bei Eltern, Schülern und Lehrkräften offensichtlich 
grundlegende Zweifel an der Idee von Passepartout noch auszuräumen bzw. folgende Fragen zu klären, die mir 
der Regierungsrat gerne beantworten möchte: 

Frage 2.  
Die neue Didaktik verursacht hohe Kosten für neue Lehr- und Lernmaterialien, neue Lehrpläne, eine angepasste 
Stundentafel sowie die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen.  

a) Wer war an der Entwicklung des Projekts Passepartout resp. des neuen Lehr- und Lernmittels Mille 
feuilles beteiligt und aufgrund welcher Studien/Grundlagen wird angenommen, dass ein neues 
Verständnis des Sprachenlernens Erfolg haben wird resp. überhaupt notwendig ist?  

b) Sind Lehrpersonen, welche mit dem bonne chance unterrichtet haben und nun erste Erfahrungen mit dem 
Mille feuilles haben, nach ihrer Beurteilung gefragt worden und wenn nicht, wieso nicht? 

c) Könnte sich der RR vorstellen, zwar in der 3. Klasse mit Französisch zu beginnen, jedoch auf ein anderes 
Lehrmittel (z.B. wieder bonne chance) zurückzugreifen? 

 



 

 

 

  

Frage 3.  
Steht im Projekt Passepartout die Kompetenzorientierung nicht im Gegensatz zu den definierten Zielvorgaben im 
Lehrplan 21? Wie sollen die Lehrkräfte objektiv  Leistungen von Schülern bewerten, wenn Ziele nicht das Ziel 
sind? Diese Bewertungen sind im 6. Schuljahr doch immerhin für die Selektion entscheidend. Kann der 
Regierungsrat in Beispielen aufzeigen, was in Prüfungen abgefragt wird und wie eine Schülerin oder ein Schüler 
bewertet werden soll, wenn Fehler in Grammatik, Wort und Aussprache nicht entscheidend sein sollen und nicht 
im Vordergrund stehen und die Eltern Fehler der Kinder nicht korrigieren sollen?  

Frage 4.  
Wie wird sichergestellt, dass mit dem neuen Konzept  in der Primarstufe ein Fremdsprachenniveau erreicht wird, 
das den Anforderungen der Sekundarstufe entspricht?  

a) Auf welcher Schulstufe erfolgt das in der Elterninformationsbrochure erwähnte „spätere Erlernen der 
richtigen Form“?  

b) Sind für das Erreichen einer Matura auch nur Kompetenzen gefordert oder Ziele festgesetzt?  

c) Wenn für die Matura Ziele gefordert werden, auf welcher Schulstufe wird konkret angefangen, auf die 
Erreichung dieser Ziele hinzuwirken? 

Frage 5.  
Die Fünft- und Sechstklässler müssen in bloss zwei Lektionen pro Woche Französisch lernen. Um nach dem 
neuen Lernkonzept von Passepartout ein „Sprachbad“ nehmen zu können, müsste jedoch mindestens ein Drittel 
des Wochenpensums in Französisch abgehalten werden. Mit 2 Wochenlektionen sieht man fast kein Lernerfolg.  

a) Wie steht der RR zur Erkenntnis, dass mit 2 Stunden Fremdsprachenunterricht pro Woche kein 
„Sprachbad“ genommen werden kann?  

b) Sieht der RR Handlungsbedarf im Bezug auf die unter betroffenen Schülern verbreitete Frustration 
darüber, dass sie nach 2-3 Jahren Französischunterricht noch über keine anwendbaren Grundkenntnisse 
verfügen? 

Frage 6.  
Die Idee des koordinierten und harmonisierten Fremdsprachenunterrichts auf der Basis der 
Kompetenzorientierung, bei welchem nicht Leistungen sondern individuelle Lernfortschritte bewertet werden 
sollen ist ein unterstützungswerter Ansatz. Schlussendlich jedoch basiert unser Schulsystem heute noch immer 
auf Bewertungen und Noten, aufgrund derer die Schulkinder in die entsprechenden weiteren Schulen oder 
Berufsausbildungen eingeteilt werden. Notendurchschnitte entscheiden über Möglichkeiten. Solange das so ist, 
müssen Bewertungen und Noten so weit als möglich objektiv und nachvollziehbar sein. Vor allem auch das Kind 
selbst muss nachvollziehen können, aufgrund von welcher Leistung es welche Note erhalten hat und wo es evt. 
Defizite hat. Wenn die Idee, die hinter Passepartout steckt, konsequent umgesetzt wäre, so dürfte es m. E. in der 
gesamten Schullaufbahn weder Prüfungen noch Noten in diesen Fächern mehr geben. Sieht das der 
Regierungsrat auch so? 

Frage 7.  
a)  Ist es tatsächlich ein ernstgemeinter Lösungsvorschlag des Regierungsrats (Zitat BaZ vom 4.9.14, S. 18), 
 dass alle, die mit der neuen Didaktik und dem Frühfranzösisch Mühe bekunden, entweder „lockerer 
 bewertet“ werden oder gar „selektiv eine Lernbefreiung“ erhalten. 

b)  Ist der Regierungsrat tatsächlich der Überzeugung, dass ein Kind, das von den Lernzielen befreit wurde, 
 weiter motiviert ist und positiv ans Sprachenlernen geht?  

c)  Wie sieht der Regierungsrat im Schulalltag das Verhältnis der Schulkinder, die nach Lernzielen büffeln 
 müssen zu jenen in derselben Klasse, die von den Lernzielen befreit sind oder lockerer bewertet werden? 

Viele Eltern machen sich Sorgen, dass unsere Schulkinder zwar bestenfalls mehr Spass am Unterricht, jedoch 
keine „bonne chance“ haben werden, wie wir es hatten. Schlussendlich geht es um das Wohlergehen unserer 
Kinder. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung meiner Fragen. 

Katja Christ 

 

 


